
Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. agr. Jürgen Lange
Steuerberater

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist nun auch geklärt, welche 
Anforderungen und Fristen bei Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung zu 
beachten sind. Wird die Absicht einer Reinvestition vor Ablauf der Frist aufgege-
ben, ist auch die Rücklage vorzeitig aufzulösen. Ansonsten betragen die Fristen 
für Reinvestitionen vier Jahre, bei Gebäudeherstellung sechs Jahre.

Der Gesetzgeber versucht vermehrt, Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit  
der deutschen Einkommensteuer zu unterwerfen, wenn die einem anderen 
Land zustehende Besteuerung unterbleibt. Dazu ist das Bundesverfassungs-
gericht angerufen worden, das zu prüfen hat, ob das als Treaty override  
bezeichnete Vorgehen verfassungswidrig ist.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Unternehmer/Beteiligungen

Geltendmachung eines Investitions-
abzugsbetrags nach Abschluss der 
begünstigten Investition
Für Unternehmer, die ihren Gewinn 
mittels Einnahme-Überschussrechnung 
ermitteln, ergeben sich aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
Gestaltungsmöglichkeiten:
�� Es ist aus der Sicht am Ende des 

Gewinnermittlungszeitraums zu beur-
teilen, ob eine „künftige“ Anschaffung 
gegeben ist, für die ein Investitionsab-
zugsbetrag geltend gemacht wird.
�� Das Wahlrecht kann noch nach Ein- 

legung eines Einspruchs ausgeübt wer-
den.
�� Der Unternehmer muss nicht schon 

im Zeitpunkt der Anschaffung eines 
Wirtschaftsguts die Absicht gehabt  
haben, einen Investitionsabzugsbetrag 
geltend zu machen.

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalender-
vierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit  
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender-
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden.

7 In Bundesländern, in denen der 15.08.2012 ein Feiertag  
ist, gilt der 16.08.2012 als Fälligkeitstermin mit einer  
Schonfrist 20.08.2012.

8 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbei- 
träge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.07./27.08.2012) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Termine Steuern / Sozialversicherung Juli / August 2012

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.07.2012 1 10.08.2012 2

Umsatzsteuer 10.07.2012 3 10.08.2012 4 

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.07.2012 13.08.2012

06.07.2012 07.08.2012

Gewerbesteuer Entfällt 15.08.2012 7

Grundsteuer Entfällt 15.08.2012 7

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

Entfällt 20.08.2012 7

Entfällt 10.08.2012

Sozialversicherung 8 27.07.2012 29.08.2012

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.



Reinvestitionsfrist und Anforde-
rungen an Investitionsabsicht bei 
Rücklage für Ersatzbeschaffung
Scheidet ein Wirtschaftsgut durch hö- 
here Gewalt (z. B. Brand) aus dem  
Betriebsvermögen aus, kann zur Ver-
meidung der Aufdeckung von stillen  
Reserven eine Rücklage für Ersatzbe-
schaffung gebildet werden. Voraus-
setzung ist u. a., dass innerhalb einer 
bestimmten Frist ein funktionsgleiches 
Wirtschaftsgut angeschafft oder herge-
stellt wird.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Reinvestition innerhalb 
von vier Jahren, bei Herstellung ei-
nes neuen funktionsgleichen Gebäu-
des innerhalb von sechs Jahren nach 
Bildung der Rücklage erfolgen muss. 
Wird die Investitionsabsicht vor Ablauf 
der Frist aufgegeben, ist die Rücklage 
im Zeitpunkt der Aufgabe der Absicht 
aufzulösen. In allen anderen Fällen ist 
die Gewinn erhöhende Auflösung der 
Rücklage bei Fristablauf vorzunehmen.

Behandlung von Provisionen für 
die eigene Zeichnung von Fonds-
anteilen durch einen gewerblichen 
Vermittler
Ein Anlageberater vermittelte Schiffs-
beteiligungen von Gesellschaften, die 
in Form einer GmbH & Co. KG betrie-
ben wurden (sog. Fondsgesellschaf-
ten). An einigen Schiffsfonds beteiligte 
er sich selbst und hielt die Beteiligun-
gen im Privatvermögen. Nach einer 
Außenprüfung behandelte das Finanz-
amt die Eigenprovisionen als Betriebs-
einnahmen des vom Anlageberater 
betriebenen Einzelunternehmens. Die-
ser behauptete, die Eigenprovisionen 
seien von den Fondsgesellschaften als 
Sonderbetriebseinnahmen behandelt 
oder von den Anschaffungskosten sei-
ner Beteiligung gekürzt worden.
 Der Bundesfinanzhof hat der Auf-
fassung des Finanzamts zugestimmt. 
Grund dafür war insbesondere, dass 
er die Vereinbarungen über die erziel-
ten Provisionseinnahmen nicht mit den 
Fondsgesellschaften, sondern mit den 
Emissionshäusern geschlossen hatte. 
Damit war eine Berücksichtigung der 
Provisionseinnahmen als Sonderbe-

triebsausgaben bei den Fondsgesell-
schaften ausgeschlossen. Dies galt im 
Übrigen auch für die Provisionseinnah-
men aus der Vermittlung solcher Betei-
ligungen an Dritte.

Ablauf der Verjährungsfristen  
bei Antrag auf Verschiebung einer  
Außenprüfung
Steuerbescheide können nach Ablauf 
der gesetzlichen Verjährungsfristen 
nicht mehr geändert werden. Wird 
vor Ablauf der Frist mit einer Außen-
prüfung begonnen, verlängert sich die 
Möglichkeit zur Änderung von Steuer-
bescheiden bis zum Ende des vierten 
Jahres nach dem Abschluss der Au-
ßenprüfung. Gleiches gilt, wenn der 
Beginn einer Außenprüfung auf Antrag 
des Betroffenen hinausgeschoben 
wird. Liegen andererseits die Gründe 
für den verzögerten Beginn der Außen-
prüfung in der Sphäre des Finanzamts, 
laufen die Verjährungsfristen ab. Haben 
die Ursachen für den hinausgeschobe-
nen Prüfungsbeginn sowohl der Be-
troffene als auch die Finanzverwaltung 
zu vertreten, kommt es ausschließlich 
darauf an, welche Gründe für das Hin-
ausschieben zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung maßgeblich waren.
 Unter Beachtung dieser Rahmen-
bedingungen ist im anschließend ge-
schilderten Fall der Antrag des Be-
troffenen auf ein Auswertungsverbot 
von Ergebnissen einer Betriebsprüfung 
vom Bundesfinanzhof abgelehnt wor-
den.
 Auf eine im November 1996 ange-
ordnete Betriebsprüfung für die Jahre 
1991 bis 1993 beantragte das Unter-
nehmen ohne Nennung von Gründen 
ein Hinausschieben des für Dezember 
1996 vorgesehenen Prüfungsbeginns. 
Der Antrag war zeitlich nicht befristet. 
Das Finanzamt gab dem Antrag statt. 
Die Prüfung begann im Februar 2000 
und endete ein Jahr später. Die geän-
derten Steuerbescheide folgten erst 
im Mai 2004.
 Da vor Ablauf der Fristen zur Fest-
setzung der jeweiligen Steuern einem 
Antrag auf Hinausschieben der Prü-
fung stattgegeben wurde, liefen die 
Fristen zur Auswertung der Prüfungs-

ergebnisse und zur Festsetzung der 
daraufhin festzusetzenden Steuern 
erst vier Jahre nach Abschluss der Prü-
fung (2001), also am 31.12.2005 ab.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Aufwendungen für  
Auslandsgruppenreise  
als Werbungskosten
Ob ein beruflicher Anlass für eine 
Auslandsgruppenreise vorliegt, hängt 
von der fachlichen Organisation des 
Programms und den besonderen be-
ruflichen Bedürfnissen der Teilnehmer 
ab. Wesentlich ist auch, dass es sich 
um einen homogenen Teilnehmerkreis 
handelt. Die Aufteilung von Aufwen-
dungen für eine solche Reise in einen 
beruflichen und privaten Anteil richtet 
sich nach den hierfür von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätzen. 
Eine solche Trennung setzt allerdings 
voraus, dass es überhaupt möglich ist, 
Aufwendungen in einen beruflichen 
und privaten Anteil zu trennen.
 Bei einer Chinareise, bei der fast 
ausschließlich touristisch interessante 
Orte und Sehenswürdigkeiten besucht 
werden und die keinen unmittelbaren 
Bezug zu einer beruflichen Tätigkeit 
hat, ist eine derartige Aufteilung nicht 
möglich. Auch wenn mit der Teilnahme 
an einer solchen Reise eine allgemeine 
Verpflichtung zur beruflichen Fortbil-
dung erfüllt oder die Reise von einem 
Fachverband angeboten wird, ändert 
sich an dieser Beurteilung nichts.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



Nachforderung von Gesamt- 
sozialversicherungsbeiträgen  
bei möglicherweise illegalem  
Beschäftigungsverhältnis
Bei Verletzung objektiver zentraler  
arbeitgeberbezogener Pflichten des 
Sozialversicherungsrechts, wie Zah-
lungs-, Melde-, Aufzeichnungs- und 
Nachweispflichten, ist für die Annah-
me der Illegalität des Beschäftigungs-
verhältnisses ein zumindest bedingter 
Vorsatz des Arbeitsgebers erforderlich. 
So entschied das Bundessozialgericht 
im Falle eines Baggerbetriebs, der 
einen nicht bei der Sozialversicherung 
gemeldeten Polen auf der Grundlage 
eines Subunternehmervertrags be-
schäftigt hatte.
 Bei einer Betriebsprüfung wurde  
ein illegales Beschäftigungverhältnis an-
genommen und zur Ermittlung der Bei-
tragsbemessungsgrundlage das dem 
Polen zugewandte Nettoentgelt auf ein 

Bruttoarbeitsentgelt hochgerechnet. 
Möglicherweise zu Unrecht, wie das 
Gericht nun entschied. Zwar lag ein 
Verstoß gegen zentrale arbeitgeberbe-
zogene Pflichten des Sozialversiche-
rungsrechts vor, es habe jedoch keine 
Überzeugungsbildung zu der Frage 
stattgefunden, ob bei dem Arbeitgeber 
ein auf diese Pflichten und die Nichtab-
führung von Beiträgen gerichteter Vor-
satz bestand. Diese Feststellung muss 
das Landessozialgericht nun nachholen 
und die Hochrechnung anschließend 
überprüfen.

Anpassung der Betriebsrente
Bei Gewährung einer betrieblichen Al-
tersrente sind Arbeitgeber verpflich-
tet, alle drei Jahre eine Anpassung der 
laufenden Leistungen zu prüfen und 
hierüber nach billigem Ermessen zu 
entscheiden. Dadurch soll gewährleis-
tet werden, dass dem betreffenden 
Arbeitnehmer der reale Wert der Be-
triebsrente erhalten bleibt. Hierzu hat 
das Bundesarbeitsgericht entschieden, 
dass der Arbeitgeber als Versorgungs-
schuldner dafür zu sorgen habe, dass 
ein seit Rentenbeginn sich ergebender 
Kaufkraftverlust ausgeglichen, also das 
ursprüngliche Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung wieder hergestellt 
werde. Dies gelte auch dann, wenn der 
zu betrachtende Prüfungszeitraum so-
wohl Zeiträume vor dem 01.01.2003 als 
auch Zeiträume nach dem 31.12.2002 
erfasse. In diesem Falle könne der zu-
treffende Betrag ggf. im Wege der 
sog. Rückrechnungsmethode aus dem 
Verbraucherpreisindex für Deutschland 
und dem zuvor maßgeblichen Preisin-
dex für die Lebenshaltung von Vierper-
sonenhaushalten von Arbeitern und 
Angestellten mit mittlerem Einkom-
men ermittelt werden.

Freistellung zur Pflege eines  
Angehörigen kann nur ein Mal  
verlangt werden
In Betrieben mit mehr als 15 Arbeit-
nehmern können die Beschäftigten 
eine Freistellung von der Arbeit verlan-
gen, wenn sie einen nahen Angehöri-
gen pflegen müssen. Sie können diese 
Freistellung allerdings nur ein Mal ver-

langen, und zwar für einen Zeitraum 
von maximal sechs Monaten. Eine 
„Aufteilung“ auf mehrere Pflegezeit-
räume ist grundsätzlich nicht möglich. 
Dies musste ein Betriebsmittelkons-
trukteur erfahren, der bei seinem Ar-
beitgeber im Jahre 2009 zunächst eine 
Arbeitsfreistellung für fünf Tage bean-
tragt und gewährt bekommen hatte, 
danach aber weitere Freistellungen 
verlangte. Der Arbeitgeber stellte sich 
auf den Standpunkt, durch die ein-
malige Beantragung und Gewährung 
der Freistellung sei der gesetzliche An-
spruch des Arbeitnehmers erloschen, 
auch wenn jener die sechs Monate 
nicht ausgeschöpft habe. Der betref-
fende Arbeitnehmer klagte, verlor aber 
in allen Instanzen, zuletzt vor dem Bun-
desarbeitsgericht. Nach Ansicht des 
Gerichts handelt es sich bei dem be-
treffenden Antrag des Arbeitnehmers 
um ein einmaliges Gestaltungsrecht, 
welches auch dann erlischt, wenn der 
Arbeitnehmer nur wenige Freistel-
lungstage in Anspruch nimmt. Offen 
gelassen hat das Bundesarbeitsgericht 
dabei, ob der Arbeitnehmer seine vol-
len Freistellungsansprüche hätte si-
chern können, wenn er die Pflegezeit 
durch einmalige Erklärung auf mehrere 
getrennte Zeitabschnitte verteilt hätte.

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug setzt eindeutige 
und leicht nachprüfbare  
Identifizierung der abgerechneten 
Leistung voraus
 Der Bundesfinanzhof hat seine 
ständige Rechtsprechung bestätigt, 
wonach eine Rechnung bzw. Gut-
schrift nur dann zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, wenn sie eine eindeutige 
und leicht nachprüfbare Identifizierung 
der abgerechneten Leistung enthält. 
Diese Anforderung erfüllt die Angabe 
„zur Deckung Ihrer erhaltenen Voraus-
zahlungen“ in einer Gutschrift jeden-
falls dann nicht, wenn nicht erkennbar 
ist, auf welchen Zeitraum und welche 
konkreten Leistungen sich die Voraus-
zahlungen beziehen.

Verfassungswidrigkeit eines  
sog. Treaty override
Der Bundesfinanzhof hat dem Bun- 
desverfassungsgericht die Frage 
vorlegt, ob eine Vorschrift im Ein-
kommensteuergesetz, die eine 
Besteuerung von Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit eines un-
beschränkt steuerpflichtigen Ar-
beitnehmers in Deutschland auch 
dann vorsieht, wenn die Besteue-
rung einem anderen Staat zusteht, 
der von seinem Besteuerungsrecht 
aber keinen Gebrauch macht und 
der Arbeitnehmer nicht nachwei-
sen kann, dass der andere Staat 
auf das Besteuerungsrecht verzich-
tet hat oder in dem anderen Staat 
Steuer entrichtet worden ist.
 Hintergrund für das Normen-
kontrollersuchen war und ist, dass 
ein Geschäftsführer und Arbeitneh-
mer für eine inländische Kapitalge-
sellschaft in der Türkei gearbeitet 
und für den Arbeitslohn Steuerbe-
freiung in Deutschland beantragt 
hatte. Diese verwehrte ihm das Fi-
nanzamt, weil er nicht nachweisen 
konnte, dass die Türkei auf das Be-
steuerungsrecht verzichtet hatte.
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Sonstiges

Schenkung an den Ehegatten durch 
Zahlungen auf ein Oder-Konto
Zahlungen eines Ehegatten auf ein Ge-
meinschaftskonto (sog. Oder-Konto) 
können zu einer der Schenkungsteuer 
unterliegenden Zuwendung an den an-
deren Ehegatten führen. Maßgebend 
ist, ob der nicht einzahlende Ehepart-
ner nach den Vereinbarungen der Ehe-
leute und der Verwendung des Gut-
habens zur Hälfte am Kontoguthaben 
beteiligt ist. Je häufiger der nicht ein-
zahlende Ehegatte auf das Guthaben 
des Gemeinschaftskontos zugreift, um 
eigenes Vermögen zu schaffen, umso 
stärker spricht dieses Verhalten für 
eine Schenkung. Das Finanzamt muss 
anhand objektiver Tatsachen nachwei-
sen, dass der nicht einzahlende Ehe-
gatte im Verhältnis zu seinem Ehepart-
ner tatsächlich und rechtlich frei zur 
Hälfte über das eingezahlte Guthaben 
verfügen kann.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Häusliches Arbeitszimmer eines 
Pensionärs mit zusätzlichen 
Einkünften aus selbstständiger 
Tätigkeit
Der Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer ist sach-
lich und betragsmäßig beschränkt. Die 
Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung dürfen grundsätzlich nicht als 
Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten angesetzt werden. Diese Abzugs-
beschränkung gilt nicht, wenn für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. In diesem Fall wird die Höhe 
der abzugsfähigen Aufwendungen auf 
1.250 € begrenzt. Diese betragsmäßi-
ge Beschränkung gilt nicht, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge- 
samten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. Der Mittelpunktbe- 
griff ist in erster Linie qualitativ zu ver- 
stehen, also danach, ob im Arbeits-
zimmer die wesentlichen und prä-
genden Tätigkeiten verrichtet werden. 
Bei der Beurteilung des qualitativen 
Mittelpunkts der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung sind 
sämtliche Einkunftsarten einzubezie-
hen, auch solche, bei denen eine bloße 
Nutzenziehung im Vordergrund steht.
 Das Niedersächsische Finanzge- 
richt hatte über folgenden Fall zu ent-
scheiden: Ein Pensionär erstellte Gut-
achten, erzielte damit Einkünfte aus 
selbstständiger Tätigkeit. Studium, 
Überprüfung und Auswertung der Ak-
ten nahm er im häuslichen Arbeitszim-
mer vor. Das Finanzamt bezog diese 
Einkünfte und die Pension in die Beur-
teilung des qualitativen Mittelpunkts 
ein. Das Finanzgericht war anderer An-
sicht: Einkünfte, denen keinerlei aktive 
Tätigkeit zu Grund liegt, spielen keine 
Rolle. Insbesondere gilt dies für Alters-
einkünfte wie Pensionen oder Renten. 
Mit anderen Worten: Bei einem Pensi-
onär oder Rentner müssen die frühere 
Tätigkeit und die daraus bezogenen 
Versorgungsbezüge bei Beantwortung 
der Frage, ob der unbeschränkte Abzug 
von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer zu gewähren ist, außer 
Betracht bleiben.
 Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
führt noch nicht zur Vorsteuerbe-
richtigung
Veräußert der Insolvenzverwalter um-
satzsteuerfrei ein Grundstück, das 
zuvor vom Schuldner umsatzsteuer-
pflichtig mit Vorsteuerabzug erworben 
worden war, führt erst die Veräußerung 
zu einer Änderung der Verhältnisse. 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
ändert die tatsächliche Verwendung 
nicht und führt noch nicht zu einer Vor- 
steuerberichtigung. Der sich aus der 
Vorsteuerberichtigung ergebende An-
spruch des Finanzamts stellt deshalb 
eine in voller Höhe zu bedienende 
Masseverbindlichkeit (und keine nur 
mit der Insolvenzquote zu bedienende 
Insolvenzforderung) dar. Die Vorsteuer 
ist im Fall der Veräußerung innerhalb 
eines Zehn-Jahres-Zeitraums nach An-
schaffung zeitanteilig zu berichtigen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kinder

Kein Kindergeld während einer 
Übergangszeit von mehr als vier 
Monaten zwischen Schulzeit und 
gesetzlichem Wehr- oder Zivildienst
In Bestätigung seiner bisherigen Recht-
sprechung hat der Bundesfinanzhof 
jetzt nochmals entschieden, dass die 
Viermonatsregelung für eine Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungs-
abschnitten nicht verfassungswidrig ist.
 Für ein Kind, das das 18., aber noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, 
besteht Kindergeldanspruch, wenn es 
sich in einer Übergangszeit von höchs-
tens vier Monaten zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten befindet. Dies gilt 
auch für den Zeitraum zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt und der Ableis-
tung des gesetzlichen Wehr- oder Zivil-
dienstes oder eines ähnlichen Diens-
tes. Nach Auffassung des Gerichts ist 
die im Gesetz geregelte Viermonats-
frist nicht verlängerbar.
 Da mit Wirkung ab 1. Juli 2011 die 
gesetzliche Wehrpflicht und auch der 
Ersatzdienst ausgesetzt wurde, hat 
diese Frage aktuell für solche Fälle kei-
ne Bedeutung mehr.


